
 
 
 

GZ.: Präs. 3227/2004-2 
ECF Projekt „Cities for  
Cyclists”, Austritt mit  
31.12.2005.  

Graz,  
Mag. Blaschek 
 
Berichterstatter/in: 
 
............................ 
 

 
 

Bericht 
 

an den 
 

Gemeinderat 
 
 
 
 
 
Gemäß Gemeinderatsbeschluss vom 8.7.1993, GZ.: Präs. K – 439/1984 – 15, ist die 
Stadt Graz dem ECF Projekt „Cities for Cyclists“ beigetreten. Mit der Durchführung 
der mit der Mitgliedschaft verbundenen Aufgaben wurde die Stadtbaudirektion beauf-
tragt.  
 
Die „European Cyclists Federation (ECF), ein internationaler Verband zur Förderung 
des Radverkehrs, hat das Projekt „Cities for Cyclists“ ins Leben gerufen, welches 
sich besonders mit der Förderung des innerstädtischen Radverkehrs befasst und 
diesen durch Publikationen und Veranstaltungen fördert. Das Projekt will auf europä-
ischer Ebene Einfluss nehmen und auf möglichst viele Städte darauf hinwirken, dass 
das Fahrrad als Verkehrsmittel ernst genommen und entsprechend gefördert wird. 
 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag für die Stadt Graz betrug zuletzt für das Jahr 2005       
€ 1.443,63. 
 
Mit Schreiben vom 21.11.2005 ersucht nunmehr die  Mag.Abt. 10/8 - Abteilung für 
Verkehrsplanung im Zuge der Aufgabenkritik und entsprechend den budgetären Ein-
sparungsvorhaben um umgehende Kündigung der Mitgliedschaft.  
 
Laut Auskunft der ECF European Cyclists Federation und dem Dansk Cyclist For-
bund bestehen hinsichtlich des Austrittes aus dem Projekt „Cities for Cyclists“ keine 
gesonderten Regelungen. 
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Der Stadtsenat stellt daher gem. § 45 Abs. 2 Z 1 des Statutes der Landeshauptstadt 
Graz den 

A n t r a g ,  
 
der Gemeinderat wolle beschließen: 
 
Die Stadt Graz erklärt hiermit den Austritt aus dem ECF Projekt „Cities for Cyclists“ 
mit Wirkung vom 31.12.2005. 
 
Der Bearbeiter:  Die Abteilungsvorständin:
 
 
 
 
 Der Bürgermeister: 
 
 
 
 
 
 
Vorberaten und angenommen in                                            Gesehen ! 
der Sitzung des Stadtsenates                                                 Der Magistratsdirektor: 
am .......................................                                                    
Der Vorsitzende: 
 
 
 
 
 
  


